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Bericht 
des Ausschusses für Verkehr, Innovation und 
Technologie 

über den Beschluss des Nationalrates vom 13. Juli 2006 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Luftfahrtgesetz, das Flughafen-Bodenabfertigungsgesetz und das 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 geändert werden  

Mit dem gegenständlichen Gesetzesbeschluss, der auf einem Initiativantrag der Abgeordneten Klaus 
Wittauer, Dipl.-Ing. Mag. Roderich Regler, Kolleginnen und Kollegen basiert, soll klargestellt werden, 
dass für Flughäfen, die jährlich weniger als 2 Millionen Fluggäste oder weniger als 50 000 t Fracht zu 
verzeichnen haben, die Regelungen der Drittabfertigung nicht zur Anwendung kommen und 
diesbezüglich weiterhin die Vorschriften der ZFBO gelten. 
Der Ausschuss für Verkehr, Innovation und Technologie hat den gegenständlichen Beschluss des 
Nationalrates am 25. Juli 2006 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Werner Stadler. 
An der Debatte beteiligte sich das Mitglied des Bundesrates Elisabeth Kerschbaum.  

Der Ausschuss für Verkehr, Innovation und Technologie stellt nach Beratung der Vorlage am 25. Juli 
2006 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben. 

Wien, 2006 07 25 

 Werner Stadler Elisabeth Kerschbaum 
 Berichterstatter Vorsitzende 


